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@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

2. ABSCHNITT

Bringungsgemeinschaften

8§12

Allgemeines

(1) Wird ein Bringungsrecht, das die Berechtigung zur Errichtung einer Bringungsanlage § 1 Abs. 2 Z. 1) oder zur
Benltzung einer fremden Bringungsanlage (8 1 Abs. 2 Z. 2) umfaRt, zugunsten mehrerer Grundstlicke von mindestens
drei verschiedenen Eigentimern gemeinsam eingerdumt, dann bilden die Eigentimer dieser Grundstlcke eine
Bringungsgemeinschaft.

(2) Die Agrarbehdrde hat die Bildung der Bringungsgemeinschaft mit Bescheid festzustellen und zugleich eine Frist fur
die Vorlage der Satzung (8§ 13) zu setzen.

(3) Auf Antrag oder von Amts wegen kdnnen in eine Bringungsgemeinschaft auch die Eigentimer solcher Grundsticke
einbezogen werden, die durch die zu errichtende oder bereits bestehende Bringungsanlage einen wirtschaftlichen
Vorteil erlangen, der den der Bringungsgemeinschaft allenfalls erwachsenden Nachteil Uberwiegt.

(4) Die Bringungsgemeinschaft ist eine Korperschaft des 6ffentlichen Rechts. Sie hat die Bringungsanlage zu errichten,
auszugestalten, ordnungsgemal zu erhalten und zu verwalten sowie die hieflir erforderlichen Sach-, Arbeits- und
Geldaufwendungen zu leisten und nach MaRRgabe des Anteilsverhaltnisses (§ 14 Abs. 2) auf ihre Mitglieder umzulegen.
Im erforderlichen AusmaR kénnen von den Mitgliedern Beitrdge eingehoben werden, die der Bildung einer Ricklage
flr die Erhaltung dienen.

(5) Die Bringungsgemeinschaft ist durch die Agrarbehérde von Amts wegen aufzulésen, wenn die Voraussetzungen
nach Abs. 1 weggefallen sind und die Bringungsgemeinschaft ihre Verpflichtungen erfullt hat.

In Kraft seit 01.07.1998 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_brg_1998/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_brg_1998/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_brg_1998/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_brg_1998/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_brg_1998/paragraf/14
file:///

	§ 12 Oö. BRG 1998
	Oö. BRG 1998 - Oö. Bringungsrechtegesetz 1998


